
  

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Einziehung von Teilflächen der Flurstücke Nr. 3918/1 und 7740 (Königsberger 
Straße) auf der Gemarkung Oos nach § 7 Abs. 1 Straßengesetz von Baden-
Württemberg (StrG)  
 
 
Nachfolgend genannte Teilflächen der Flurstücke Nr. 3918/1 und 7740 „Königsberger 
Straße“, werden eingezogen, da diese für den Verkehr entbehrlich sind: 
 
 Flst. Nr. 3918/107, Flst. Nr. 3918/108, Flst Nr. 3918/109; Flst. Nr. 3918/110 
 Flst. Nr. 7740/102; Flst. Nr. 7740/103 
 
Der Lageplan des Tiefbauamtes ist Bestandteil des straßenrechtlichen Einziehungs-
aktes und liegt beim Amt für Ordnung und Sicherheit, Abteilung Öffentliche Ordnung, 
Briegelackerstraße 21, Zimmer 2.OG, Zimmer 10 zu den Sprechzeiten für jedermann 
zur Einsicht aus. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch bei der Stadtverwaltung Baden-Baden erhoben werden. 
 
 
 
 
 
Baden-Baden, 24.11.2025   Stadtverwaltung Baden-Baden 
      Abteilung Öffentliche Ordnung  
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